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Gesetz zur
Änderung des Landes-

pflegegesetzes und anderer 
berufsrechtlicher Vorschriften1

Der Landtag hat am 9. Juni 2010 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landespflegegesetzes

Das Landespflegegesetz vom 11. September 1995 (GBl.
S. 665), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2009 (GBl. S. 809, 816), wird wie
folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 4, § 6 Abs. 3 Satz 1, § 17 Abs. 1
und 2 Satz 1 und § 18 Satz 1 werden die Worte „Mi -
nis terium für Arbeit und Soziales“ jeweils durch das
Wort „Sozialministerium“ ersetzt.

2. In § 9 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Ministeriums
für Arbeit und Soziales“ durch das Wort „Sozialmi -
nis teriums“ ersetzt.

3. Der Siebte Abschnitt erhält folgende Fassung:

„Siebter Abschnitt

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegeberufen, 
die Pflege ergänzenden Berufen und 

Gesundheitsfachberufen

§ 19

Ausführung des Altenpflegegesetzes

(1) Der theoretische und praktische Unterricht nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 des Altenpflegegesetzes (AltPflG) in
der Fassung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1691)
in der jeweils geltenden Fassung wird an öffentlichen
Schulen oder an Schulen in freier Trägerschaft nach 
§ 3 Abs. 1 des Privatschulgesetzes (PSchG) vermittelt.

(2) Anerkennungsvoraussetzung für Schulen in freier
Trägerschaft ist ergänzend zu § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
und 2 AltPflG, dass die Leitung der Schule und die
Lehr kräfte für die zu unterrichtenden Lernfelder
fachlich und pädagogisch qualifiziert sind und in der
Regel über eine abgeschlossene Hochschulausbil-
dung im pflegerischen oder sozialen Bereich verfü-
gen. Als aus reichend gilt die Zahl der Lehrkräfte,
wenn der Um fang ihrer Beschäftigung im Wesent -
lichen den an vergleichbaren öffentlichen Schulen
nach den schulrechtlichen Bestimmungen vorzuhal-
tenden Unterrichts deputaten entspricht. § 24 Abs. 2
des Krankenpflegegesetzes (KrPflG) vom 16. Juli 2003
(BGBl. I S. 1442) in der jeweils geltenden Fassung
gilt entsprechend. 

(3) Das Kultusministerium und das Sozialministerium
bestimmen gemeinsam in Bildungs- und Praxisplänen
das Nähere zu den in der Altenpflege-Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung vom 26. November 2002
(BGBl. I S. 4418), zuletzt geändert durch Artikel 31
des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686,
2745), in der jeweils geltenden Fassung vorgeschriebe-
nen Ausbildungsinhalten. Praxispläne sind unter Be -
teiligung von Vertretungen der Schulen und der Trä  ger
der praktischen Ausbildung zu erarbeiten.

(4) Träger der praktischen Ausbildung können Ein-
richtungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 AltPflG sein, wenn
sie

1. Träger einer Altenpflegeschule sind oder mit min-
des tens einer Altenpflegeschule einen Vertrag über
die Durchführung praktischer Ausbildungen abge-
schlossen haben,
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2. mindestens drei Pflegekräfte mit der Erlaubnis zur
Führung der Berufsbezeichnungen nach dem Al-
tenpflegegesetz und nach dem Krankenpflegege-
setz und davon mindestens eine Altenpflegerin
oder einen Altenpfleger in Vollzeit oder in ent -
sprechenden Teilzeitanteilen beschäftigen; diese
Zahl er höht sich bei mehr als zwei Schülerinnen
oder Schülern um eineinhalb Pflegefachkräfte je
zusätzli che Schülerin oder zusätzlichem Schüler,

3. selbst oder über Kooperationen Kenntnisse und
Fer tigkeiten sowohl in der stationären wie auch in
der ambulanten Pflege vermitteln; davon sollen
min destens 500 Stunden insbesondere auf geronto -
psychiatrische Einrichtungen oder Abteilungen, All -
gemeinkrankenhäuser oder Rehabilitationskliniken,
Hospize sowie auf Einrichtungen der offenen Al-
tenhilfe entfallen,

4. eine fachliche Anleitung im Umfang von mindes -
tens 25 Stunden je Schulhalbjahr und Schülerin
oder Schüler durch eine berufspädagogisch fortge-
bildete Pflegefachkraft gewährleisten und

5. an mindestens zwei Schulbesuchen pro Jahr und an
der Beurteilung der praktischen Leistungen der Schü-
lerinnen und Schüler durch die Schule mitwirken.

(5) Für die fachliche Anleitung der Schülerinnen und
Schüler in der praktischen Ausbildung sind Personen
mit einer Erlaubnis nach § 1 AltPflG einzusetzen, die
über eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren
sowie eine berufspädagogische Zusatzqualifika tion im
Umfang von mindestens 200 Stunden verfügen.

(6) Das Kultusministerium und das Sozialministerium
werden ermächtigt, unter Berücksichtigung der je-
weils geltenden Regelungen des Schulgesetzes für
Baden-Württemberg und des § 22 PSchG durch ge-
meinsame Rechtsverordnung die zuständigen Behör-
den im Sinne von § 26 Abs. 3 AltPflG zu bestimmen.

§ 20

Ausführung des Krankenpflegegesetzes

(1) Der theoretische und praktische Unterricht wird an
Schulen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 KrPflG vermittelt.

(2) Anerkennungsvoraussetzung für Schulen ist er-
gänzend zu § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 KrPflG, dass
die Leitung der Schule und die Lehrkräfte für die zu
unterrichtenden Lernfelder fachlich und pädagogisch
qualifiziert sind und in der Regel über eine abge-
schlossene Hochschulausbildung im pflegerischen
oder sozialen Bereich verfügen. Als ausreichend gilt
die Zahl der Lehrkräfte, wenn der Umfang ihrer Be-
schäftigung im Wesentlichen den an vergleichbaren
öffentlichen Schulen nach den schulrechtlichen Be-
stimmungen vorzuhaltenden Unterrichtsdeputaten ent-
spricht. § 24 KrPflG bleibt unberührt.

(3) Das Sozialministerium bestimmt in Lehr- und Bil-
dungsplänen das Nähere zu den in der Ausbildungs-
und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Kranken-
pflege (KrPflAPrV) vom 10. November 2003 (BGBl. I
S. 2263), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Geset-
zes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686, 2755),
in der jeweils geltenden Fassung vorgeschriebenen
Ausbildungsinhalten. Praxispläne sind unter Beteili-
gung von Vertretungen der Schulen und der Träger
der praktischen Ausbildung zu erarbeiten.

(4) Die Praxisanleitung gilt als sichergestellt, wenn
die Träger der praktischen Ausbildung eine fachliche
Anleitung im Umfang von mindestens 25 Stunden je
Schulhalbjahr und Schülerin oder Schüler durch eine
berufspädagogisch fortgebildete Pflegefachkraft ge-
währleisten.

(5) Der schriftliche Teil der staatlichen Prüfung nach
§ 13 KrPflAPrV wird als Prüfung mit zentral gestell-
ten Aufgaben ausgestaltet. Die schriftlichen Auf-
sichtsarbeiten werden von den Vorsitzenden der Prü-
fungsausschüsse bei den oberen Schulaufsichtsbehör-
den gemeinsam aus den Vorschlägen der Schulen aus-
ge wählt. 

(6) Das Sozialministerium kann eine Geschäftsstelle
einrichten, der die Schulen ihre Vorschläge für die Prü -
fungsaufgaben übersenden. Die Geschäftsstelle prüft
die Vorschläge und übermittelt sie den oberen Schul -
aufsichtsbehörden zur abschließenden Auswahl. In die
Geschäftsstelle werden auf Vorschlag der oberen
Schul aufsichtsbehörden und der Schulen aus dem Kreis
der Leitungen und der Lehrkräfte der Schulen für Ge-
sundheits- und Krankenpflege sowie der Schulen für
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege eine Ge schäfts -
führung sowie drei weitere Personen für die Dauer von
jeweils drei Jahren vom Sozialministerium berufen.

(7) Das Sozialministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die zuständigen Behörden im Sinne
von § 20 Abs. 3 KrPflG zu bestimmen.

§ 21

Pflegeberufe nach Landesrecht

(1) Das Sozialministerium wird ermächtigt, die Aus-
bildung, Prüfung und Erteilung der Erlaubnis zur Füh -
rung der Berufsbezeichnung für Pflegeberufe, soweit
sie der Regelungskompetenz des Landes unterliegen,
an staatlich anerkannten Schulen durch Rechtsverord-
nung zu regeln. Auf die Schulen findet § 5 AltPflG
entsprechende Anwendung. Eine Ausbildung in Alten-
pflegehilfe, die auch an öffentlichen Schulen stattfin-
det, ist durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kul-
tusministeriums und des Sozialministeriums zu regeln.

(2) Die Rechtsverordnung muss Bestimmungen ent-
halten über
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1. Inhalt, Gliederung, Dauer, Durchführung und Ab-
schluss der Ausbildung, den Umfang des theoreti-
schen Unterrichts und der praktischen Ausbildung,

2. die Zugangsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren,

3. die Anrechnung von Ausbildungsunterbrechungen
und Vorbildungszeiten,

4. das Prüfungsverfahren, insbesondere über die Zu-
lassung zur Prüfung, die Prüfungsfächer, die Be-
wertungsmaßstäbe für das Bestehen der Prüfung, 

5. die Folgen des Nichtbestehens, die Wiederholungs-
möglichkeiten und die Zusammensetzung des Prü-
fungsausschusses,

6. die Ausstellung von Zeugnissen,

7. die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung und

8. die Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

(3) Für eine Ausbildung in Berufen nach Absatz 1, die
auch an öffentlichen Schulen stattfindet, gelten die
Ab sätze 1 und 2 entsprechend, soweit es sich nicht um
Schulen handelt, die dem Schulgesetz für Baden-Würt-
temberg unterliegen.

(4) Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung
trägt die Schule. Die Ausbildung besteht aus theoreti-
schem und praktischem Unterricht und einer prakti-
schen Ausbildung. Der Anteil der praktischen Ausbil-
dung überwiegt. Die praktische Ausbildung kann in
Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Altenhilfe
und der Behindertenhilfe vermittelt werden. Näheres
bestimmt die Rechtsverordnung nach den Absätzen 1
und 2. Die Schule unterstützt und fördert die prakti-
sche Ausbildung durch Praxisbegleitung. Die ausbil-
denden Einrichtungen stellen die Praxisanleitung 
sicher. Die Vorschriften des Altenpflegegesetzes über
das Ausbildungsverhältnis gelten entsprechend; tarif-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 22

Umlage für Ausbildungsvergütungen

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu bestimmen, dass zur Aufbringung der
Mittel für die Kosten der Ausbildungsvergütung für
den Beruf der Altenpflegehilfe von den in § 4 Abs. 3
Satz 1 AltPflG genannten Einrichtungen und Diens -
ten Ausgleichsbeträge erhoben werden, wenn dies
erforderlich ist, um einen Mangel an Ausbildungs-
plätzen zu verhindern oder zu beseitigen. Die Heran-
ziehung zu den Ausgleichsbeträgen ist unabhängig
davon, ob in den Einrichtungen oder Diensten Ab-
schnitte der prak tischen Ausbildung durchgeführt
werden. Die Gesamthöhe der Ausgleichsbeträge darf
den voraussichtlichen Mittelbedarf zur Finanzierung

eines angemessenen Ausbildungsplatzangebots nicht
übersteigen. Die Landesregierung ist verpflichtet, in
angemessenen Zeitabständen die Notwendigkeit der
Fortführung des Ausgleichsverfahrens zu überprü-
fen.

§ 23

Erprobung von Ausbildungsangeboten zur
Weiterentwicklung der Pflegeberufe

(1) Zur zeitlich befristeten Erprobung von Ausbil-
dungsangeboten, die der Entwicklung oder der Wei-
terentwicklung von Pflegeberufen dienen, die in der
Regelungszuständigkeit des Landes liegen, kann das
Sozialministerium die Durchführung von Modellpro-
jekten unter Abweichung von den Rechtsverordnun-
gen nach § 21 Abs. 1 genehmigen, sofern das Ausbil-
dungsziel dadurch nicht gefährdet wird. Modellpro-
jekte, die auch an öffentlichen Altenpflegehilfeschu-
len stattfinden, sind gemeinsam mit dem Kultusminis -
te rium zu genehmigen.

(2) Zur zeitlich befristeten Erprobung der Stärkung der
Pflegekompetenz in der Heilerziehungspflege kann
das Sozialministerium die Durchführung von Modell-
projekten genehmigen.

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2
muss Bestimmungen enthalten über

1. Inhalt, Gliederung, Dauer, Durchführung und Ab-
schluss der Ausbildung, den Umfang des theoreti-
schen Unterrichts und der praktischen Ausbildung,

2. die Finanzierung des Modellprojekts,

3. die Zugangsvoraussetzungen,

4. die Anrechnung von Ausbildungsunterbrechungen
und Vorbildungszeiten,

5. das Prüfungsverfahren, insbesondere über die Zu-
lassung zur Prüfung, die Prüfungsfächer, die Be-
wertungsmaßstäbe für das Bestehen der Prüfung, 

6. die Folgen des Nichtbestehens, die Wiederholungs-
möglichkeiten und die Zusammensetzung des Prü-
fungsausschusses,

7. die Ausstellung von Zeugnissen und

8. die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung,

soweit die Abweichung dies erfordert.

§ 24

Ausbildungsbegleitender Erwerb der 
Fachhochschulreife

(1) Die in § 20 Abs. 1 und § 21 Abs. 1 genannten
Schu len sowie die Schulen für bundesgesetzlich ge -
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regelte, mindestens zweijährige Ausbildungen in den
Ge sundheitsfachberufen können für Schülerinnen
und Schüler, die einen Realschulabschluss oder einen
dem Realschulabschluss gleichwertigen Bildungs-
stand nach weisen, ausbildungsbegleitend die Fach-
hochschulreife vermitteln. Das Nähere regelt das So-
zialministerium im Einvernehmen mit dem Kultusmi-
nisterium durch Rechtsverordnung. Die Rechtsver-
ordnung muss Bestimmungen enthalten über

1. den erforderlichen Zusatzunterricht in den allge-
mein bildenden Fächern und

2. das Prüfungsverfahren einschließlich der Zulas-
sungsvoraussetzungen zur Prüfung, der Zusam-
mensetzung des Prüfungsausschusses, der Bewer-
tungsmaßstäbe, der Voraussetzungen für das Be-
stehen der Prüfung, der Erteilung der Prüfungs-
zeugnisse, der Folgen des Nichtbestehens der Prü-
fung und der Möglichkeit der Wiederholung.

(2) Die Qualifikation der Lehrkräfte, die den Zusatz-
unterricht an staatlich anerkannten Ersatzschulen in
freier Trägerschaft erteilen, muss den Qualifikations-
anforderungen für Lehrkräfte an vergleichbaren öf-
fentlichen Schulen entsprechen.

§ 25

Fort- und Weiterbildung für Pflegeberufe

(1) Das Sozialministerium wird ermächtigt, zur Er-
weiterung und Vertiefung der beruflichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Berufen der

1. Altenpflege,

2. Gesundheits- und Krankenpflege,

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,

4. Heilerziehungspflege und

5. Entbindungspflege

Weiterbildungen an staatlich anerkannten Weiterbil-
dungsstätten durch Rechtsverordnung zu regeln. Wei-
terbildungen für Altenpflegerinnen und Altenpfleger
an öffentlichen Fachschulen auf Grund schulrecht -
licher Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Die Rechtsverordnung muss Bestimmungen ent-
halten über

1. Inhalt, Gliederung, Dauer, Durchführung und Ab-
schluss der Weiterbildung, den Umfang des theoreti-
schen Unterrichts und der praktischen Unterweisung,

2. die Zugangsvoraussetzungen,

3. die Anrechnung von Unterbrechungen und Vorbil-
dungszeiten,

4. das Prüfungsverfahren, 

5. die Ausstellung von Zeugnissen und

6. die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Wei-
terbildungsbezeichnung. 

(3) Weiterbildungen nach Absatz 1 Satz 1, die die
För derung der Rehabilitation und der Integration von
pflegebedürftigen Menschen mit Behinderungen zum
Ziel haben, können auch Angehörige pädagogischer
Berufe einbeziehen.

(4) Sofern die Weiterbildung an öffentlichen oder
staatlich anerkannten Hochschulen erfolgt, ist sie durch
gemeinsame Rechtsverordnung des Sozialmi nis teriums
und des Wissenschaftsministeriums zu regeln.

(5) Das Sozialministerium wird ermächtigt, das Regie-
rungspräsidium Stuttgart – Landesgesundheitsamt –
durch Rechtsverordnung zu beauftragen, staatlich an-
erkannte Prüfungen nach Fortbildungen für Pflege -
berufe abzunehmen und die Bildungsgänge durch
Verwaltungsvorschrift zu regeln. Die Rechtsverord-
nung muss Bestimmungen enthalten über das Ziel der
Bildungsmaßnahme, die Zulassung von Fortbildungs-
trägern und die Fortbildungsbezeichnung. Die Verwal-
tungsvorschrift muss Bestimmungen enthalten über die
Dauer der Fortbildungsmaßnahme, die Mindestanzahl
der Unterrichtsstunden und der praktischen Unterwei-
sung, die Zugangsvoraussetzungen, die anrechenbaren
Fehlzeiten und das Prüfungsverfahren. Weiterbildun-
gen für Altenpflegerinnen und Altenpfleger an öffent-
lichen Fachschulen auf Grund schulrechtli cher Vor-
schriften bleiben unberührt.

(6) Personen mit der Erlaubnis zur Führung der Be-
rufsbezeichnung in den in Absatz 1 genannten Be -
rufen, die ihren Beruf ausüben, haben die Pflicht, sich
beruflich fortzubilden. Sofern sich diese Personen in
einem Arbeitsverhältnis befinden, hat der Arbeitgeber
sie bei der Erfüllung dieser Pflicht zu unterstützen.
Weitergehende Anforderungen auf Grund privatrecht-
licher Vereinbarung oder zivilrechtlichen Vorschriften
bleiben unberührt.

(7) Zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe können
zeitlich befristet Weiterbildungsangebote erprobt wer-
den, die erweiterte fachübergreifende Kenntnisse im
Bereich medizinischen Grundlagenwissens sowie er-
weiterte Fertigkeiten zur Mitwirkung bei medizini-
schen Maßnahmen und der interdisziplinären Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgruppen vermitteln.
Das Weiterbildungsangebot soll auf Studiengänge an
Hoch schulen beschränkt werden. Die bundesrecht -
lichen Regelungen zur Ausübung von Heilkunde blei-
ben hiervon unberührt. Ziele, Dauer und Inhalt der
Weiterbildung sind durch Rechtsverordnung festzule-
gen; die Absätze 2 und 4 gelten entsprechend. In der
gemeinsamen Rechtsverordnung nach Absatz 4 kann
die Hochschule ermächtigt werden, Einzelheiten der
Weiterbildung, insbesondere das Prüfungsverfahren,



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6494

5

die Prüfungsleistungen und -organisation durch Sat-
zung zu regeln. Die Satzung bedarf des Einverneh-
mens von Sozialministerium und Wissenschaftsminis -
terium. Die Hochschule erteilt nach bestandener Prü-
fung neben dem Hochschulgrad auch das Weiterbil-
dungszeugnis, das zur Führung der staatlichen Weiter-
bildungsbezeichnung berechtigt. Eine wissenschaft -
liche Begleitung und Auswertung der Modellvorhaben
im Hinblick auf die Erreichung der Ziele ist sicherzu-
stellen.

§ 26

Staatliche Anerkennung
von Weiterbildungsstätten

(1) Weiterbildungsstätten werden auf Antrag durch
das Regierungspräsidium staatlich anerkannt, wenn

1. fachlich qualifizierte Leitungskräfte und fachlich
qualifizierte Lehrkräfte in ausreichender Zahl zur
Verfügung stehen,

2. die Räumlichkeiten und Einrichtungen den an die
Weiterbildung zu stellenden Anforderungen ent-
sprechen und

3. die Angliederung oder die Zusammenarbeit mit ge-
eigneten Einrichtungen und Diensten des Gesund-
heitswesens, der Pflege oder für Menschen mit Be-
hinderungen für die Durchführung berufs praktischer
Weiterbildungsanteile sichergestellt ist.

Die anerkannten Weiterbildungsstätten unterstehen
der fachlichen Aufsicht des Regierungspräsidiums.

(2) Die bisher von den Regierungspräsidien ausge-
sprochenen Anerkennungen behalten ihre Gültigkeit.

(3) Die anerkannten Weiterbildungsstätten sind be-
rechtigt, nach den auf Grund von § 25 erlassenen Vor-
schriften Prüfungen abzuhalten und Zeugnisse zu er-
teilen.

(4) Das Verfahren nach Absatz 1 kann über einen Ein-
heitlichen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über
Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-
Württemberg abgewickelt werden; § 42 a und §§ 71 a
bis 71 e des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes in
der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.

(5) Die Einrichtung von Weiterbildungsangeboten an
öffentlichen Schulen und Hochschulen richtet sich ab-
weichend von Absatz 1 nach den schulrechtlichen und
hochschulrechtlichen Vorschriften.

§ 27

Alltagsbetreuung

(1) Das Sozialministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Kultusministerium, die Ausbil-

dung und Prüfung für Berufe für die Unterstützung
und Betreuung kranker, pflegebedürftiger Menschen
und von Menschen mit Behinderungen an staatlich an-
erkannten Schulen durch Rechtsverordnung zu regeln.
Die Ausbildung soll Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten für Unterstützungstätigkeiten in alltäglichen
Situationen unter Anleitung in

1. der eigenen Häuslichkeit,

2. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

3. Einrichtungen der Pflege oder

4. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

vermitteln. Auf die Schulen findet § 5 AltPflG ent-
sprechende Anwendung. 

(2) Die Rechtsverordnung muss Bestimmungen ent-
halten über

1. Inhalt, Gliederung, Dauer, Durchführung und Ab-
schluss der Ausbildung, den Umfang des theoreti-
schen Unterrichts und der praktischen Unterweisung,

2. die Zugangsvoraussetzungen,

3. die Anrechnung von Ausbildungsunterbrechungen
und Vorbildungszeiten,

4. das Prüfungsverfahren, insbesondere über die Zu-
lassung zur Prüfung, die Prüfungsfächer, die Be-
wertungsmaßstäbe für das Bestehen der Prüfung, 

5. die Folgen des Nichtbestehens, die Wiederholungs-
möglichkeiten und die Zusammensetzung des Prü-
fungsausschusses,

6. die Ausstellung von Zeugnissen,

7. die Erteilung der Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung und

8. die Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

(3) Die in Absatz 1 genannten Schulen können einen
dem Hauptschulabschluss vergleichbaren Bildungsab-
schluss vermitteln.

(4) Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung
trägt die Schule. Die Ausbildung besteht aus theoreti-
schem und praktischem Unterricht und einer prakti-
schen Ausbildung. Der Anteil der praktischen Ausbil-
dung überwiegt. Die praktische Ausbildung kann in
Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Altenhilfe
und der Behindertenhilfe vermittelt werden. Näheres
bestimmt die Rechtsverordnung nach den Absätzen 1
und 2. Die Schule unterstützt und fördert die prak -
tische Ausbildung durch Praxisbegleitung. Die aus-
bildenden Einrichtungen stellen die Praxisanleitung
sicher. Die Vorschriften des Altenpflegegesetzes über
das Ausbildungsverhältnis gelten entsprechend.

(5) Das Sozialministerium kann im Einvernehmen mit
dem Kultusministerium die zeitlich befristete modell-
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hafte Erprobung von Ausbildungsgängen für Berufe
nach Absatz 1 zulassen und die modellhafte Erpro-
bung durch Rechtsverordnung regeln. § 24 Abs. 2 gilt
entsprechend.

§ 28

Ermächtigung zur Bestimmung 
der zuständigen Behörden

Das Sozialministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zuständigen Behörden zur Durchfüh -
rung der Rechtsverordnungen nach § 21 Abs. 1 Satz 1
und 3 und Abs. 2, § 24 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 25 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 sowie § 27 Abs. 1, 2 und 5 zu bestim-
men. Soweit durch die Rechtsverordnung Belange
eines anderen Ministeriums berührt werden, ist sie im
Einvernehmen mit diesem zu erlassen. Regelungen des
Schulgesetzes Baden-Württemberg bleiben unbe rührt.“

4. Der bisherige § 24 wird § 29.

5. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes

Das Heilberufe-Kammergesetz in der Fassung vom 
16. März 1995 (GBl. S. 314), zuletzt geändert durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GBl.
S. 809, 816), wird wie folgt geändert: 

§ 5 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 20 des Medi-
zinproduktegesetzes“ durch die Angabe „§§ 20 und 22
des Medizinproduktegesetzes (MPG)“ ersetzt.

2. In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Arznei-
mittelgesetz“ die Worte „oder dem Medizinprodukte-
gesetz“ eingefügt. 

Artikel 3

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Gesundheits-
und Krankenpflegehilfe vom 17. Februar 2005 (GBl. 
S. 274), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung
vom 4. September 2007 (GBl. S. 417, 428), wird wie
folgt geändert:

1. In § 8 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „31. Dezember
2009“ durch die Angabe „31. Dezember 2015“ er-
setzt.

2. In § 16 Abs. 4 werden nach dem Wort „wenn“ die
Worte „jeder Prüfungsteil mindestens mit 4,0 bewertet
ist und wenn“ eingefügt.

3. § 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18

Wiederholung der Prüfung

Wer den praktischen Teil der Prüfung oder alle Teile
der Prüfung nicht bestanden hat, darf zur Wiederho-
lungsprüfung nur zugelassen werden, wenn er an einer
weiteren Ausbildung teilgenommen hat, deren Dauer
und Inhalt von der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestimmt werden. Die weitere Aus-
bildung darf einschließlich der für die Prüfung erfor-
derlichen Zeit die Dauer von sechs Monaten nicht
überschreiten. Ein Nachweis über die weitere Ausbil-
dung ist dem Antrag auf Zulassung zur Wiederho-
lungsprüfung beizufügen.“

4. In § 22 Abs. 3 werden nach dem Wort „leistet“ die
Worte „oder geleistet hat“ eingefügt.

Artikel 4

Inkrafttreten, Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft, soweit in Satz 3 nichts anderes bestimmt ist.
Gleichzeitig treten das Gesetz zur Ausführung des Alten-
pflegegesetzes vom 9. Dezember 2003 (GBl. S. 719), ge -
än dert durch Artikel 25 der Verordnung vom 25. April
2007 (GBl. S. 252, 254) und die Altenpflegeausbildungs-
trä gerverordnung vom 8. Juli 2003 (GBl. S. 399), geän-
dert durch Verordnung vom 13. Dezember 2005 (GBl. 
S. 788), außer Kraft. Artikel 3 Nr. 1 tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2010 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 findet § 1 Abs. 1
und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Altenpflegege-
setzes Anwendung für Modellprojekte, für die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein förmlicher
Antrag vorliegt.

(3) Die Voraussetzungen des Artikels 1 Nr. 3 § 19 Abs. 5
dieses Gesetzes gelten auch als erfüllt, wenn als Praxisan-
leitung Personen eingesetzt werden, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes die nach bisherigem Recht
an Praxisanleitungen gestellten Voraussetzungen erfüllen
oder an Bildungsmaßnahmen teilnehmen, die auf die Er-
füllung dieser Voraussetzungen vorbereiten und diese
Bildungsmaßnahmen erfolgreich abschließen.

(4) Abweichend von Artikel 1 Nr. 3 § 27 Abs. 5 dieses
Gesetzes können Abschlüsse, die im Rahmen von staat-
lich genehmigten oder begleiteten Modellprojekten zur
Erprobung einer Ausbildung und Prüfung in der Alltags-
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betreuung erlangt wurden, anerkannt werden, wenn das
Ziel der Ausbildung dadurch nicht gefährdet wird. 
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